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Bebauungsplan Nr. 8 

 

„Vor dem Polstück“ - 5. Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beschlussempfehlungen (Abwägung gemäß § 1 Abs.7 BauGB) zu den eingegan-

genen Anregungen und Hinweisen im Rahmen der Beteiligung der berührten Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

Hs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 Hs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2  

 

2.  Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs.1 BauGB 

 
 
 
 
 
Lahnau und Wettenberg, den 06.11.2023 

 

Planungsbüro Fischer – 35435 Wettenberg 
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Beschlussempfehlung 
 
 
 
 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs.1 BauGB (Baugesetzbuch) 

 

 

(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der berührten Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Hs. 1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und 

als Abwägung (§ 1 Abs.7 BauGB) durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau 

beschlossen. 

 

 

(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau beschließt die 5. Änderung des Bau-

ungsplanes Nr. 8 „Vor dem Polstück“ gemäß § 10 Abs.1 BauGB i.V.m. § 5 HGO sowie § 

9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO als Satzung und billigt die Begründung hierzu. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen ab: 

 

EnergieNetz Mitte GmbH (11.10.2023) 

Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (23.10.2023) 

Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (26.09.2023) 

Mittelhessen Netz GmbH (26.09.2023) 

Regierungspräsidium Gießen (31.10.2023) 

Vodafone West GmbH (19.10.2023) 

 

 

 

 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen 
ohne Anregungen und Hinweisen ab: 
 

Avacon AG (26.09.2023) 

IHK Dillenburg und Wetzlar (03.11.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (06.10.2023)  

PLEdoc GmbH (05.10.2023) 

Tennet TSO GmbH (25.09.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit wurden keine Stel-
lungnahmen abgegeben.  
 
 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öffentlicher Be-
lange: 
 
Deutsche Telekom AG  

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege  
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EnergieNetz Mitte GmbH (11.10.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

 

 

Zu 2. Der Hinweis auf die im Plangebiet vorkommenden Versorgungsleitungen wird 

zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis wird in die Begründung ergänzt. 

 

Aus dem angefügten Übersichtsplan wird erkenntlich, dass die Leitungen innerhalb der 

öffentlichen Straßenverkehrsfläche verlaufen. Zudem ist der Hausanschluss markiert.  

Ein Hinweis auf die vorkommenden Leitungen wird in die Begründung ergänzt. Auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage 
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Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (23.10.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Festsetzungen der vorliegenden Bebauungsplanänderung gelten ab Rechtskraft des-

sen. Die bestehenden Gebäude im Plangebiet unterliegen dem Bestandsschutz. Dabei 

sind bereits die überwiegenden Dächer als Flachdächer oder flach geneigte Dächer aus-

gebildet. Die Festsetzung der Dachneigung aus den Ursprungsplan (0-45°) wurde in der 

vorliegenden 5. Änderung auf 0-20° gesenkt. Die bisherige Dachfarbenfestsetzung wurde 

um den Begriff anthrazit ergänzt, ist aber ansonsten in der Farbauswahl gleichgeblieben.  

Es wird redaktionell in der Begründung ergänzt, dass die bestehenden Gebäude Be-

standsschutz haben.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Abwägung der Stellungnahmen   
 

  ______________________________________________________________________ 
 Bebauungsplan „Vor dem Polstück“ - 5. Änderung  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (26.09.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Stellungnahme vom 30.10.2018 zur 3. Änderung des Bebauungsplanes wurden 

allgemeine Hinweise zum Brandschutz und zum Löschwasservolumen mitgeteilt. Diese 

wurden in der 3. Änderung des Bebauungsplanes bereits beachtet. Diese sind insbeson-

dere an die Ebene der Erschließungsplanung und Bauantragsstellung adressiert.  

Der vorgebrachte Hinweis wird klarstellend in der Begründung ergänzt. Auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Mittelhessen Netz GmbH (26.09.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und in der 
Begründung ergänzt und aufgeführt. 
 
Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebene der Erschließungspla-
nung sowie die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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Regierungspräsidium Gießen (31.10.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Folglich ist die vorliegende Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der 

Raumordnung angepasst.  

  



Abwägung der Stellungnahmen   
 

  ______________________________________________________________________ 
 Bebauungsplan „Vor dem Polstück“ - 5. Änderung  

11 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Grundwasser, Wasserversorgung 

 

Zu 2.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 

 

Zu 3.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 4.: Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-
gründung aufgeführt.  
 

Die Hinweise zu den Starkregenereignissen werden in der Begründung aufgeführt, Adres-

sat ist die nachfolgende Erschließungs- und Entwässerungsplanung. 

Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung wird der Grad der Versiegelung (Grund-

flächenzahl) nicht erhöht. Die Änderungen beziehen sich auf die Geschossigkeit der Be-

bauung. Daher besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nachsorgender Bodenschutz 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es besteht vorliegen kein begründeter Verdacht bzgl. des Vorkommens von Altlasten / 

Altstandorten, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Hand-

lungsbedarf besteht. Die Fläche wurde bereits mehrfach überplant und bebaut, insofern 

liegen bisher keine Erkenntnisse vor.  
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Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
Der Hinweis bezieht sich auf die nachfolgende Planungsebene der Erschließungsplanung 
sowie die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein wei-
terer Handlungsbedarf.  

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

Zu 9.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 

 

Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebene der Erschließungspla-

nung sowie die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  
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Immissionsschutz 

 

Zu 12.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Bergaufsicht 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und in die Begründung aufgenommen. 
Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebene der Erschließungspla-

nung sowie die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Landwirtschaft 

 

Zu 14.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
   



Abwägung der Stellungnahmen   
 

  ______________________________________________________________________ 
 Bebauungsplan „Vor dem Polstück“ - 5. Änderung  

15 

 

16 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Vodafone West GmbH (19.10.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird ein Hinweis auf die vorkommenden Telekommunikationsanlagen 

aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgenden Planungsebene der Erschließungsplanung sowie 

die Bauausführung adressiert. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  
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